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Stammrechtssatz

Eine Sachentscheidung durch den VwGH setzt, wie sich aus Art. 131 Abs. 1 Z. 1 B-VG ergibt, voraus, dass durch die

Entscheidung des VwGH die Rechtsstellung der Beschwerdeführer im geltend gemachten subjektiven ö@entlichen

Recht noch berührt werden kann.Eine Sachentscheidung durch den VwGH setzt, wie sich aus Artikel 131, Absatz eins,

Zi@er eins, B-VG ergibt, voraus, dass durch die Entscheidung des VwGH die Rechtsstellung der Beschwerdeführer im

geltend gemachten subjektiven öffentlichen Recht noch berührt werden kann.
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